
 

 

 
Unterhaltsangelegenheit Ihres Kindes Milen Anatoliev Ivov, geb. 04.04.2015 
 
Sehr geehrter Herr Angelov, 
 
die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Ihr o. g. Kind wurden durch unsere 
Stelle zum 30.04.2025 eingestellt, da die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr vorlagen.  
 
Es wurden folgende Leistungen gewährt:  
 
01.06.2023– 30.04.2025 6.572,00 € 

 
Der Unterhaltsanspruch des Kindes ist nach § 7 UVG für den Zahlungszeitraum bis zur Höhe der 
gewährten Leistung auf das Land Hessen, hier vertreten durch den Kreisausschuss des Lahn-Dill-
Kreises, übergegangen. 
 
Ihre Unterhaltsverpflichtung: 
 
01.06.2023 – 30.04.2025 6.572,00 € 

 
abzüglich erhaltener Zahlungen       € 

 
Es ergibt sich somit ein Unterhaltsrückstand von 6.572,00 € 

  

Der Kreisausschuss 
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe 
Soziale Dienste 
 
 
Datum: 15.01.2026 

Aktenz.: 32.1.7.1.UVG.42497 

Kontakt: Herr Schmidt, F. 

Telefon: 06441 407-1547 

Raum-Nr.: C 623 

E-Mail: frank.schmidt@lahn-dill-kreis.de 

Standort: Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar 

Servicezeiten: 

Mo. – Fr. 07:30 – 12:30 Uhr 
Do. 13:30 – 18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Lahn-Dill-Kreis | Postfach19 40 | 35529 Wetzlar 

 
 
 

Gegen Postzustellungsurkunde 
Herrn  
Anatoli Angelov 
Spanien 
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Überweisen Sie den Betrag bis spätestens 29.01.2026 auf u. a. Bankverbindung unter Angabe des 
Verwendungszwecks „32171000004862“. 
 
Grundsätzlich sind wir zur Ratenzahlung bereit, setzen Sie sich deshalb bis spätestens 29.01.2026 
mit uns in Verbindung. 
 
Sollten wir bis zum vorgenannten Datum keine Rückmeldung oder Zahlungseingänge verzeichnen 
können, werden wir die Unterhaltsrückstände gerichtlich geltend machen.  
 
Freundliche Grüße 
 
im Auftrag 
 
gez. Schmidt  
 
Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. 


